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FROHE OSTERN! 

Wir wünschen allen MitterkirchnerInnen ein frohes Osterfest und eine schöne Karwoche!  

Bürgermeister Herbert Froschauer, Vizebürgermeisterin Martina Kranzl, der Gemeinderat  

sowie alle Bediensteten der Marktgemeinde Mitterkirchen 
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Liebe Mitterkirchner, liebe Mitterkirchnerinnen!  

 

Der Frühling hat bereits Einzug gehalten und Ostern steht vor der Tür. 

Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen erholsame Osterferien und 

der gesamten Bevölkerung eine schöne Karwoche und ein frohes Oster-

fest. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es noch bis 28. April 

2023 die Möglichkeit zur Beantragung des Heiz- und Energiekostenzu-

schusses für die Periode 2022/2023 bei uns am Gemeindeamt gibt. Auf 

der nachstehenden Seite finden Sie die genauen Richtlinien, Einkom-

mensgrenzen sowie Voraussetzungen und wie Sie diesen beantragen können. Zusätzlich finden Sie auch 

Informationen zum neuen OÖ Wohn- und Energiekostenbonus, der kürzlich von der Bundesregierung be-

schlossen wurde. Abgabefrist ist von 3. April bis 30. Juni 2023.  

 

Am 27. Mai 2023 wird zum ersten Mal der KELTENMAN am Badesee Mitterkirchen stattfinden. Alle sport-

lich interessierten MitterkirchnerInnen möchte ich recht herzlich einladen, beim KELTENMAN selbst teil-

zunehmen oder die Athletinnen und Athleten anzufeuern.  

Euer Bürgermeister  

 

 

Herbert Froschauer  

VORANKÜNDIGUNG 

 

MARKTFEST 2023—30 JAHRE KELTENDORF 

MARKTGEMEINDE MITTERKIRCHEN IM MACHLAND  

2. SEPTEMBER 2023 im Keltendorf Mitterkirchen 

BAUVERHANDLUNGSTERMINE 

Freitag, 21. April 2023 

Abgabe Bauunterlagen: Freitag, 14. April 2023 

Freitag, 24. Mai 2023 

Abgabe Bauunterlagen: Freitag, 17. Mai 2023 

Freitag, 07. Juni 2023 

Abgabe die Bauunterlagen: Freitag, 31. Mai 2023 
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HEIZ-, WOHN– UND ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 

Der Heiz– und Energiekostenzuschuss 2022/2023 kann noch bis 28. April 2023 am Wohnsitzgemeinde-

amt beantragt werden.  

Wer und was wird gefördert? Für die Beheizung einer Wohnung, gleichgültig mit welchem Energieträger, 

wird an sozial bedürftige Personen ein Zuschuss in der Höhe von € 200,00 /´Haushalt gewährt, wenn das 

monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die Summe 

folgender Netto-Einkommensgrenzen nicht übersteigt. Für sämtliche Anträge gelten die Einkommensver-

hältnisse des Jahres 2022.  

Der Energiekostenzuschuss wird ausschließlich Personen gewährt, die den OÖ. Energiekostenzuschuss 

2022 nicht bereits antragslos erhalten haben. 

Im Sinne eines wirtschaftlichen Einkommensbegriffes zählen zum Einkommen alle zur Deckung des Le-

bensbedarfes bestimmten Leistungen, wie z.B. Arbeitslohn, allfällige Abfertigungszahlungen, (Witwen)-

Pension einschließlich allfälliger Ausgleichszulage, Zusatzrente (z.B. Waisenrente) und gerichtlich festge-

setzte Unterhaltszahlungen bei Trennung und Scheidung mit Ausnahme des Kindesunterhaltes (Alimente, 

Waisenpension). 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie sonstigen Ver-

mögenswerten jeweils ohne Abzug allfälliger zu deren Erhaltung getätigter Aufwendungen, Familienun-

terhalt/Wohnkostenbeihilfe nach dem Heeresgebührengesetz/Zivildienstgesetz, Kinderbetreuungsgeld 

einschließlich eines allfälligen Zuschusses zum Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosenunterstützung, Not-

standshilfe, Unfallrenten, Selbsterhalterstipendium einschließlich einer allenfalls dazu angerechneten Fa-

milienbeihilfe. 

Bei "Freien Dienstnehmern/innen" und "Neuen Selbstständigen" die aus dieser Tätigkeit erzielten Ein-

künfte abzüglich des Sozialversicherungsbeitrages. 

Das Formular zur Beantragung des Heizkosten- und Energiekostenzuschusses  
Aktion 2022/2023 steht zum Download unter  

www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Formulare%20Gesellschaft%20und%
20Soziales/SGD_So_E18_Heizkostenzuschuss_Energiekostenzuschuss.pdf  

zur Verfügung.  

Einkommensgrenzen für  Heizkostenzuschuss Energiekostenzuschuss  

Alleinstehende 1.200,00 €  985,00 €  

Ehepaare/Lebensgemeinschaften 1.800,00 € 1.550,00 € 

für jedes minderjährige Kind 390,00 € 390,00 € 

für die erste weitere erwachsene Person 

im Haushalt 

535,00 € 535,00 € 

für jede weitere erwachsene Person im 

Haushalt 

360,00 € 360,00 € 

Freibetrag Lehrlingsentschädigung 232,49 € 232,49 € 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Formulare%20Gesellschaft%20und%20Soziales/SGD_So_E18_Heizkostenzuschuss_Energiekostenzuschuss.pdf
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Formulare%20Gesellschaft%20und%20Soziales/SGD_So_E18_Heizkostenzuschuss_Energiekostenzuschuss.pdf
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

 Es muss sich bei der Wohnung, für die der Heizkosten-/Energiekostenzuschuss beantragt wird, um den 
Hauptwohnsitz handeln, die Wohnung muss sich im Bundesland Oberösterreich befinden und ständig be-
wohnt sein (für Zweitwohnsitze ist kein Zuschuss möglich). 

 Im Falle eines Umzugs während der Antragsfrist (2.1.2023 bis 28.4.2023) ist die Zuzugsgemeinde für die Be-
arbeitung sowie für die Auszahlung der Anträge zuständig. 

 Bei der antragstellenden Person muss ein eigener Haushalt vorliegen. Leben mehrere Personen in einem 
Haus, liegen getrennte Haushalte nur insoweit vor, als diese Personen in jeweils abgeschlossenen Wohnein-
heiten (mit eigener Küche, Sanitäreinheit und Wohn-/Schlafraum) leben. 

 Ein Heizkosten-/Energiekostenzuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch tatsächlich für 
Heizkosten aufzukommen haben. Demnach ist die Gewährung eines Heizkosten-/
Energiekostenzuschusses an jene Personen ausgeschlossen, bei denen vertraglich sichergestellt ist, dass für 
ihre Heizkosten Dritte aufzukommen haben (z.B. im Rahmen eines Übergabevertrages). Personen, die ihren 
Brennstoff ausschließlich aus eigenen Energiequellen abdecken, haben keinen Anspruch auf einen Zuschuss. 

 An unterhaltsberechtigte Kinder mit eigener Wohnung kann kein Heizkosten-/
Energiekostenzuschuss gewährt werden, da für deren Lebensunterhalt jene Person aufzukommen hat, die 
für den/die Unterhalts-berechtigte/n sorgepflichtig ist. 

 Bei getrennt lebenden Ehepaaren wird, sofern - bei Anrechnung beider Einkommen - ein Anspruch 
auf Heizkosten-/Energiekostenzuschuss besteht, dieser nur einmal ausbezahlt.  

 Der Heizkostenzuschuss kann Personen im laufenden Asylverfahren, deren Aufenthalt in Oberösterreich 
im  Rahmen der Grundversorgung sichergestellt wird bzw. die die Möglichkeit dieser Sicherstellung besitzen, 
nicht gewährt werden. 
—————————————————————————————————————————————— 

Um private Haushalte bei der Bewältigung der steigenden Wohn- und Energiekosten zu unterstützen, gibt es – er-

gänzend zum bestehenden OÖ. Heizkosten -und Energiekostenzuschuss 2022/23 – den neuen OÖ Wohn- und Ener-
giekostenbonus für das Jahr 2023. Dieser kann einmalig im Zeitraum 03. April bis 30. Juni 2023 online über die 
Website des Landes OÖ gestellt werden. Die Gemeinden leisten im Falle des Falles entsprechende Hilfe bei der Da-
teneingabe. Die Auszahlung erfolgt mittels Überweisung auf ein durch den Antragsteller angegebenes Konto.  
 
Wer kann diese Förderung in Anspruch nehmen? Folgende Voraussetzungen müssen für die Gewährung des Bonus 
gegeben sein: 
 

 Der Bonus wird einmal pro Haushalt gewährt. 
 Der ständig bewohnte Hauptwohnsitz muss sich zumindest seit 1. März 2023 in Oberösterreich befinden.  
 Einkommensgrenze: das Jahresbruttoeinkommen aus dem Jahr 2022 aller aktuell im Haushalt lebenden Per-

sonen darf nachfolgende Werte nicht überschreiten: 
Einpersonenhaushalte   Jahresbruttoeinkommen bis 27.000,00 Euro 
Mehrpersonenhaushalte   Jahresbruttoeinkommen bis 65.000,00 Euro  
(Nicht zum Einkommen zählen Familienbeihilfe, Pflegegeld und sonstige Beihilfen. ) 

 Vom Bonus ausgenommen sind: 
- Asylwerber:innen iSd § 2 Abs. Z14 AsylG 
- Subsidär Schutzberechtigte iSd § 8 AsylG 
- Bewohner:innen, welche in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen, die im Wesentlichen aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden.  
Dies gilt u.a. für Einrichtungen gemäß §§ 20 und 21 Oö. SHG 1998, § 12 Abs. 2 Z1 und § 17 Abs. 3 Z5 Oö. ChG. 

 Strafgefangene und Untergebrachte in Justizanstalten.  
 
Die Höhe des Bonus beträgt für:  

 

Den entsprechenden Link finden Sie unter www.land-oberösterreich.gv.at. 

Einpersonenhaushalt oder Mehrpersonenhaushalt ohne Kinder unter 18 Jahren 200,00 € 

Mehrpersonenhaushalt mit 1 Kind unter 18 Jahren  300,00 € 

Mehrpersonenhaushalt mit 2 oder mehr Kindern unter 18 Jahren 400,00 € 
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GRATULATIONEN 

Bürgermeister Herbert Froschauer besuchte die Jubilare und gratulierte ganz herzlich zu den Feierlichkeiten! 

 

Eiserne Hochzeit 

Anna und Oswald Hasler  

Loa 16 

Herzlichen Glückwunsch!  

 

80. Geburtstag 

Johann Lettner 

Hörstorf 7 

Herzlichen Glückwunsch!  

AUSZEICHNUNG BEI WIESELBURGER MESSE 

Bei der diesjährigen Ab-Hof Messe in Wieselburg 

konnte die Familie Langeder (Kraglhof) für ihre Pro-

dukte gleich mehrere Preise erreichen.  

1 Goldmedaille—Kürbiskernöl  

1 Silbermedaille—Gin 

1 Bronzemedaille—Apfelmost trocken 

Wir gratulieren Familie Langeder sehr herzlich zu 

den Auszeichnungen und wünschen ihnen weiterhin 

viel Erfolg mit Ihren Produkten.  
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NEUES KOMMANDO FÜR DIE FF MITTERKIRCHEN 

Am Freitag, 03. März 2023 fanden die Neuwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Mitterkirchen im Gasthaus 

Häuserer statt. HBI Alfred Hoser wurde durch die Wiederwahl zum Kommandanten der FF Mitterkirchen 

bestätigt. Als Kommandant Stellvertreter wurde OBI Christoph Kranzl gewählt. Als Kassier wurde BI An-

dreas Holzer gewählt, das Amt des Schriftführers übernimmt BI Wolfgang Fröschl. Wir gratulieren allen 

Kammeraden zur Wahl und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude mit ihren Aufgaben.  

1. Reihe v.l.n.r.: HBM d.F. Sascha Steininger(Funkbeauftragter), BI d.F. Andreas Holzer (Kassier), HBI Alfred Hoser (Kommandant), OBI Chris-
toph Kranzl (Kommandant Stv.), BI d.F. Wolfgang Fröschl (Schriftführer), BI d.F. Roland Sattler (Zeugwart); 
2. Reihe v.l.n.r.: BI Stefan Luftensteiner (Zugskommandant), BI Jakob Starzer (Lotsen- und Nachrichtendienstkommandant), HBM d.F. Bern-
hard Froschauer (Atemschutzwart), HBM d.F. Michael Wurm (Jugendbetreuer), HBM d.F. Clemens Eichinger (Feuerwehrmedizinischer Dienst 
(FMD)), BI Robert Fröschl (Zugskommandant), HBM Manfred Fröschl (Gruppenkommandant), HBM d.F. Leonhard Hoser 
(Fahrzeugkommandant), HBM d.F. Alexander Wallner (Öffentlichkeitsarbeit & EDV), HBM d.F. Martin Froschauer (Kassier Stv.).  

EINLADUNG DER BÜCHEREI MITTERKIRCHEN FÜR SENIOREN 

Das Büchereiteam bietet im Rahmen der Firmvorbereitung  

am 15. April 2023 um 14.30 Uhr  

einen Spielenachmittag mit einer Firmgruppe für Senioren an.  

Die Firmgruppe möchte als Projekt für die bevorstehende Firmung mit den Senioren einfache Tischspiele 

spielen und ein paar nette Stunden verbringen. Wir freuen uns auf viele nette Begegnungen  

zwischen JUNG und ALT.  

Für Kaffee und Mehlspeisen ist gesorgt.  

Das Team der Bücherei 
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DEINE REGION AUF DEINEM HANDY! 

GEM2GO ist Österreichs größte Gemeinde Info und Service App und nun auch für unsere Region verfügbar. Dort 

erhalten Sie als Bürger oder Bürgerin sämtliche Informationen, wie die Amtstafel, News oder Veranstaltungskalen-

der direkt auf Smartphone oder Tablet. Die GEM2GO APP ist für Sie als Gemeindebürgerin absolut kostenlos und 

für alle gängigen Smartphones verfügbar.  

GEM2GO Erinnerungsfunktion 

Mit GEM2GO können Sie sich auch an wichtige Termine oder Neuigkeiten erinnern lassen. Egal ob über Kundma-

chungen, Neuigkeiten oder anstehende Veranstaltungen. Mit unserer Gemeinde-App sind Sie immer auf dem neu-

esten Stand! Einfach in der GEM2GO APP die gewünschten Inhalte abonnieren und schon erhalten Sie eine Push-

Benachrichtigung, wann immer es etwas Neues aus unserer Region gibt. 

Wichtiger Hinweis: Sie müssen bei Erststart der App GEM2GO erlauben Ihnen Push-Benachrichtigungen senden zu 

dürfen. 

Perg-Strudengau in der GEM2GO APP  

So erhalten Sie Zugang zu Perg-Strudengau in der GEM2GO APP: 

1. Laden Sie die App aus dem jeweiligen App-Store herunter. 

2. Nach erfolgtem Download und Installation, tippen Sie auf Gemeinde hinzufügen und suchen anschließend 

nach Perg-Strudengau. 

3. Nun fragt Sie die App, ob Sie Push-Nachrichten aus Perg-Strudengau erhalten wollen. Tippen Sie dazu auf Ja. 

4. Anschließend können Sie auf Erinnerungen verwalten tippen und gegebenenfalls nachjustieren. 

5. Die Funktionen sehen Sie, wenn Sie das „Menü“ rechts unten öffnen. 

Mehr Information finden Sie auf: www.gem2go.at 

Deine Gemeinde 

Mitterkirchen 

auf GEM2GO!  

Einfach QR Code 

scannen und 

APP herunterla-

den, somit ver-

passt ihr keine 

Neuigkeiten 

mehr in der Ge-

meinde!  
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Die Hundeschule Perg informiert: 

SACHKUNDENACHWEIS NEU - 

PRÄSENZVERANSTALTUNG 

 

26. April 2023  

03. Mai 2023  

 

jeweils um 18:30 Uhr im Vereinsheim in Perg  

(beide Termine müssen zusammenhängend gebucht werden) 

Anmeldung erforderlich unter:  

 info@hundeschuleperg.at 

 0650/4150344 

Kosten: € 70,00 
(inkl. Kursunterlagen und amtlicher Sachkundebestätigung) 

Vortragende: Tierärztin Dr. Daniela Wöckinger, Tierarztpraxis Steyregg, ÖKV-

Trainerin Margit Guttmann, Hundeschule Perg  

Die aktuell geltenden COVID-Bestimmungen sind einzuhalten! 

SACHKUNDENACHWEIS TERMINE 
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KELTENMAN 

Der KELTENMAN feiert am 27. Mai 2023 am Badesee Mitterkirchen / OÖ Premiere. Dieser Sprint Triath-
lon über 750 M Schwimmen, 19 KM Radfahren und 5 KM Laufen, soll nicht nur Leistungssportler, sondern 
besonders auch viele Einsteiger und Hobbyathleten, ins Machland, nach Mitterkirchen bringen. Für alle 
die sich die Distanz alleine noch nicht zutrauen, haben wir einen Staffelbewerb wo sich 3 Leute die Diszip-
linen aufteilen.  

 

Außerdem wartet für den Nachwuchs, der Kids Aquathlon, mit altersgerechten Distanzen. Für die Kinder 
heißt es, neue sportliche Herausforderungen zu meistern und vor allem Spaß zu haben. Für die Zuschauer 
wird es neben sportlichen Höchstleistungen auch ein tolles Rahmenprogramm geben. Für das leibliche 
Wohl ist durch die Feuerwehr Hütting und Langacker bestens gesorgt. 

 

Wir, dass Tria Team Wallsee, laden alle Gemeindebürger*innen recht herzlich ein, sei es als Teilnehmer 
oder Zuschauer, dabei zu sein und bitten jetzt schon um Verständnis wenn es zu kurzzeitigen Straßen-
sperren kommt. 

 

Infos und Anmeldung unter: www.keltenman.at 
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